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Rechtsprechung

1 BVerfG-Entscheidung vom 27.06.2018: Rentenzahlungen
von Pensionskassen unter bestimmten Voraussetzungen
in gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung nicht
beitragspflichtig

2 BAG-Entscheidung vom 27.06.2018: Rückzahlung einer
tarifvertraglichen Sonderzuwendung

3 BFH-Entscheidung vom 28.03.2018: Beschränkte
Einkommensteuerpflicht: Arbeitnehmertätigkeit für ein
privates Unternehmen zur Förderung der Entwicklungs-
hilfe

4 BFH-Entscheidung vom 15.05.2018: Beurteilung einer
rückwirkend bewilligten Erwerbsminderungsrente nach
vorherigem Bezug erstattungspflichtiger Leistungen nach
dem SGB II

5 BFH-Entscheidung vom 07.06.2018: Beiträge des Arbeit-
gebers für eine private Zusatzkrankenversicherung seiner
Arbeitnehmer als Sachbezug

6 BFH-Entscheidung vom 04.07.2018: Verwendungsbezo-
gene Zuschüsse des Arbeitgebers für eine private Zusatz-
krankenversicherung seiner Arbeitnehmer als Barlohn

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom 19.10.2018: Steuerliche Ge-
winnermittlung; Bewertung von Pensionsrückstellungen
nach § 6a EStG, Übergang auf die „Heubeck-Richttafeln
2018 G“

2 Neues BMF-Schreiben vom 22.10.2018: Steuerliche Ge-
winnermittlung; Urteil des BFH v. 27.9.2017 zu Rückstel-
lungen für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteilzeit-
vereinbarungen

3 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



nach § 307 BGB.

Die Tarifvertragsparteien haben bei der tarifli-
chen Normsetzung sowohl den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 I GG als auch die Frei-
heitsgrundrechte wie Art. 12 I GG zu beachten.

Den Tarifvertragsparteien steht als selbststän-
digen Grundrechtsträgern bei ihrer Normset-
zung aufgrund der durch Art. 9 III GG ge-
schützten Tarifautonomie ein weiter Gestal-
tungsspielraum zu.

In Tarifverträgen kann der Anspruch auf eine
jährliche Sonderzahlung vom Bestand des Ar-
beitsverhältnisses zu einem Stichtag außerhalb
des Bezugszeitraums abhängig gemacht wer-
den.

3 BFH-Entscheidung vom 
28.03.2018: Beschränkte 
Einkommensteuerpflicht: 
Arbeitnehmertätigkeit für 
ein privates Unternehmen 
zur Förderung der 
Entwicklungshilfe

Zum Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland für Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit, die der Kläger als Arbeitnehmer
eines privaten Unternehmens bezieht, das mit
der Durchführung eines aus Mitteln der Bun-
desrepublik und der EU finanzierten Entwick-
lungshilfeprojekts (in Kenia) beauftragt ist. (BFH
vom 28.03.2018 - I R 42/16 -, BeckRS 2018,
18902).

4 BFH-Entscheidung vom 
15.05.2018: Beurteilung 
einer rückwirkend bewillig-
ten Erwerbsminderungsrente 
nach vorherigem Bezug 
erstattungspflichtiger 
Leistungen nach dem SGB II

Hat ein Steuerpflichtiger von einem Jobcenter
Leistungen nach dem SGB II bezogen und er-
stattet die DRV infolge der späteren Bewilligung
einer Erwerbsminderungsrente dem Jobcenter
diese Leistungen, gilt sein Rentenanspruch in-
soweit gemäß § 107 Abs. 1 SGB X als erfüllt
(BFH vom 15.05.2018 - X R 18/16 -, BeckRS
2018, 18901). Die Erwerbsminderungsrente
unterliegt dabei bereits im Zeitpunkt des Zu-
flusses der Leistungen nach dem SGB II im Um-
fang der Erfüllungsfiktion mit ihrem Besteue-
rungsanteil der Einkommensteuer. Die Erfül-

lungsfiktion tritt auch dann ein, wenn die Sozi-
alleistungen nach dem SGB II ggf. zu Unrecht
gewährt worden sein sollten, sofern die Lei-
stungen auf wirksamen und nicht offensichtlich
fehlerhaften Bescheiden des Sozialleistungsträ-
gers beruhen und tatsächlich eine Erstattung
zwischen den beteiligten Sozialleistungsträgern
gemäß §§ 102 ff. SGB X vorgenommen wurde.

5 BFH-Entscheidung vom
07.06.2018: Beiträge des 
Arbeitgebers für eine private 
Zusatzkrankenversicherung 
seiner Arbeitnehmer als 
Sachbezug

Die Gewährung von Krankenversicherungs-
schutz ist in Höhe der geleisteten Beiträge
Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des
Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber aus-
schließlich Versicherungsschutz und nicht auch
eine Geldzahlung verlangen kann. Die Ver-
schaffung von Krankenversicherungsschutz un-
terliegt dabei als Sachbezug der Freigrenze iSd
§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG (BFH vom 07.06.2018 -
VI R 13/16 -, BeckRS 2018, 12365).

6 BFH-Entscheidung vom
04.07.2018: Verwendungsbe-
zogene Zuschüsse des 
Arbeitgebers für eine private 
Zusatzkrankenversicherung 
seiner Arbeitnehmer als 
Barlohn

Ein vom Arbeitgeber an einen Arbeitnehmer ge-
zahlter Zuschuss für dessen private Zusatzkran-
kenversicherung wird angesichts des durch die
Förderung des zusätzlichen Versicherungs-
schutzes für den Arbeitnehmer sich ergebenden
eigenen Vorteils nicht im ganz überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers er-
bracht.

Zahlt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
einen Zuschuss unter der Bedingung, dass die-
ser mit einem vom Arbeitgeber benannten Un-
ternehmen einen Vertrag schließt, wendet er
Geld und nicht eine Sache zu. Ein Sachbezug
liegt in einem solchen Fall nur vor, wenn damit
ein arbeitsrechtliches Versprechen erfüllt wird,
das auf Gewährung von Sachlohn gerichtet ist
(BFH vom 04.07.2018 - VI R 16/17 -, BeckRS
2018, 21170).

Rechtsprechung

1 BVerfG-Entscheidung vom
27.06.2018: Rentenzahl-
ungen von Pensionskassen 
unter bestimmten Vorausset-
zungen in gesetzlicher Kran-
ken- und Pflegeversicherung 
nicht beitragspflichtig

Es verstößt gegen das Gleichheitsgebot, wenn
für die Berechnung der Beiträge von Rentnern
zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung solche Zahlungen berücksichtigt werden,
die auf einem nach Ende des Arbeitsverhältnisses
geänderten oder ab diesem Zeitpunkt neu abge-
schlossenen Lebensversicherungsvertrag zwi-
schen einer Pensionskasse in der Rechtsform
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit
und dem früheren Arbeitnehmer beruhen, wäh-
rend Erträge aus privaten Lebensversicherungen
von pflichtversicherten Rentnern nicht zur Be-
rechnung herangezogen werden. Voraussetzung
ist aber, dass der frühere Arbeitgeber an dem Ver-
sicherungsvertrag nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nicht mehr beteiligt ist und nur der
versicherte Arbeitnehmer die Beiträge eingezahlt
hat. Die Differenzierung zwischen betrieblicher
und privater Altersversorgung und einer daraus
resultierenden Beitragspflicht zur gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung ist nicht allein
nach der auszahlenden Institution vorzunehmen.
Es ist vielmehr nach der Vertragsgestaltung nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu differen-
zieren (BVerfG vom 27.06.2018 - BvR 100/15 -
,DStR 2018, 2036).

2 BAG-Entscheidung vom 
27.06.2018: Rückzahlung 
einer tarifvertraglichen 
Sonderzuwendung

Zu seinem Urteil vom 27.06.2018 zu Fragen
einer Unbefristeten Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung fasste das BAG folgende ur-
teilbegründende Leit- bzw. Orientierungssätze
(BAG vom 27.06.2018 - 10 AZR 290/17 -,
BeckRS 2018, 14781):

Der Anspruch auf eine Jahressonderzahlung
kann in Tarifverträgen vom Bestand des Ar-
beitsverhältnisses zu einem Stichtag im Folge-
jahr abhängig gemacht werden.

Arbeitsvertraglich einschränkungslos und in
ihrer Gesamtheit in Bezug genommene Tarif-
verträge unterliegen keiner Inhaltskontrolle
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2 Neues BMF-Schreiben vom
22.10.2018: Steuerliche 
Gewinnermittlung; Urteil des 
BFH v. 27.9.2017 zu Rück-
stellungen für den sog. 
Nachteilsausgleich bei 
Altersteilzeitvereinbarungen

Der BFH hat mit Urteil v. 27.9.2017 (BStBl. II
2018, xxx, DStR 2018, 337) entschieden, dass
für den sog. Nachteilsausgleich bei Altersteil-
zeitregelungen nach § 5 Abs. 7 des Tarifvertra-
ges zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV
ATZ) mangels wirtschaftlicher Verursachung
keine Rückstellungen passiviert werden dürfen.
Nach Ansicht des BFH ist der tatsächliche Ein-
tritt der Rentenkürzung wesentliche Tatbe-
standsvoraussetzung für die Entstehung des
Abfindungsanspruches.

Die Entscheidung des BFH steht im Widerspruch
zu Rn. 15 des BMF-Schreibens v. 28.3.2007
(BStBl. I 2007, 297, BeckVerw 089978), wo-
nach für den Nachteilsausgleich im Zusam-
menhang mit einer Minderung der Ansprüche
aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine
ratierlich anzusammelnde Rückstellung gebil-
det werden kann.

Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder wird Rn. 15 des BMF-Schrei-
bens v. 28.3.2007 (BStBl. I 2007, 297, Beck-
Verw 089978) wie folgt gefasst:

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom
19.10.2018: Steuerliche 
Gewinnermittlung; 
Bewertung von Pensions-
rückstellungen nach § 6a 
EStG, Übergang auf die 
„Heubeck-Richttafeln 2018 
G“

Bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen
sind ua die anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik anzuwenden (§ 6a Abs. 3 S.
3 EStG). Sofern in diesem Zusammenhang bis-
lang die „Richttafeln 2005 G“ von Professor
Klaus Heubeck verwendet wurden, ist zu be-
achten, dass diese durch die „Heubeck-Richt-
tafeln 2018 G“ ersetzt wurden.

Das BMF-Schreiben v. 16.12.2005 (BStBl. I
2005, 1054, BeckVerw 068854) nimmt unter
Bezugnahme auf das BMF-Schreiben v.
13.4.1999 (BStBl. I 1999, 436, BeckVerw
026692) zum Übergang auf neue oder geän-
derte biometrische Rechnungsgrundlagen bei
der Bewertung von Pensionsrückstellungen
Stellung. Unter Berücksichtigung der in diesen
Schreiben dargelegten Grundsätze ergibt sich
für die Anwendung der neuen „Heubeck-Richt-
tafeln 2018 G“ in der steuerlichen Gewinner-
mittlung nach Abstimmung mit den obersten
Finanzbehörden der Länder Folgendes:

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar
unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

3 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / 
Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.

Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung
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Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.
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Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas Jakob, Rentenberater.

Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27 - 29
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension
GmbH, Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V.  sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber
hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.
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Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


